
Anlage 3 

Vergleich von Annex-Leistungen anderer Landkreise in Thüringen und der kreisfreien Stadt Eisenach 
 
 

Art der Beihilfe /  
des Zuschusses 
 

Wartburgkreis  
ab 01.04.2020 

Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ab 

01.01.2011 
 

Landkreis Gotha ab 
01.01.2011 

Unstrut-Hainich-Kreis 
ab 01.03.2011 

Kreisfreie Stadt  
Eisenach ab 
01.06.2011 

Ferienmaßnahmen 
 

max. 140 € 
Mindestdauer: 5 Tage 

max. 140 € 
Mindestdauer: 5 Tage 

 

max. 140 € 
Mindestdauer: 5 Tage 

 

max. 140 € 
Mindestdauer: 5 Tage 

max. 140 € 
Mindestdauer: 5 Tage 

 

Schulfahrten / Eintä-
gige Schulausflüge und 
mehrtägige Klassen-
fahrten 
 

2/3 der tatsächlichen 
Kosten 

 

2/3 der tatsächlichen 
Kosten 

 

2/3 der tatsächlichen 
Kosten 

 

2/3 der tatsächlichen 
Kosten 

 

2/3 der tatsächlichen 
Kosten 

 

Lernmittel und Lernma-
terialien  

Gesamtkostenüber-
nahme, sofern Einzel-
anschaffung über 13 € 

(auch bei Vollzeit-
pflege) 

 
Lernmaterialien ein-

schließlich Arbeitshefte 
in Anlehnung an das 

Bildungspaket mit 100 
€ zu Schuljahresbeginn 
und 50 € zu Beginn des 

2. Schulhalbjahres  
 

Schultasche und/oder 
Sporttasche max. 50 € 

 

Arbeitshefte Gesamtkostenüber-
nahme, sofern Einzel-
anschaffung über 13 € 

sowie Arbeitshefte 

Gesamtkostenüber-
nahme, sofern Einzel-
anschaffung über 13 € 

sowie Arbeitshefte 

Gesamtkostenüber-
nahme, sofern Einzel-
anschaffung über 13 € 

sowie Arbeitshefte 
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Art der Beihilfe /  
des Zuschusses 
 

Wartburgkreis  
ab 01.04.2020 

Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ab 

01.01.2011 
 

Landkreis Gotha ab 
01.01.2011 

Unstrut-Hainich-Kreis 
ab 01.03.2011 

Kreisfreie Stadt  
Eisenach ab 
01.06.2011 

Kosten für Bekleidung 
und Schuhe (monat-
lich) 
(nicht bei Vollzeit-
pflege) 
 

bis 12 Jahre: 33 € 
ab 13 Jahre: 42 € 

bis 12 Jahre: 33 € 
ab 13 Jahre: 42 € 

bis 12 Jahre: 33 € 
ab 13 Jahre: 42 € 

bis 12 Jahre: 33 € 
ab 13 Jahre: 42 € 

bis 12. LJ: 33 €  
ab 13. LJ: 42 € * 

Erstausstattungsbei-
hilfe 
 

Festschreibung der bis-
her in der Praxis ange-
wandten Beträge nach 

Altersstufen 
0 bis 7 Jahre 154,- € 
8 bis 14 Jahre 205,- € 

15 bis 18 Jahre 256,- € 
 

bis zu 250 € bis zu 200 € bis zu 200 € bis zu 260 € 

Geburtstag 25 € 25 € 25 € 25 € (außer bei Voll-
zeitpflege) 

 

25 € 

Weihnachten 
 

25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Taufe / Schuleinfüh-
rung / Jugendweihe o-
der Konfirmation / 
Kommunion 
 

jeweils 100 € 
Festlegung hinsichtlich 
des Einverständnisses 
des Personensorgebe-

rechtigten 
 

jeweils 100 € jeweils 100 € bei Voll-
zeitpflege 

jeweils 50 € bei Hei-
merziehung 

jeweils 100 € 
 

jeweils 100 € 

werdende Mütter nach 
der 12. Schwanger-
schaftswoche 
 

monatlich bis zu 36 € Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung monatlich bis zu 25 € 
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Art der Beihilfe /  
des Zuschusses 
 

Wartburgkreis  
ab 01.04.2020 

Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ab 

01.01.2011 
 

Landkreis Gotha ab 
01.01.2011 

Unstrut-Hainich-Kreis 
ab 01.03.2011 

Kreisfreie Stadt  
Eisenach ab 
01.06.2011 

Bettnässerzuschlag für 
Pflegekinder und Heim-
kinder 
 

monatlich bis zu 20 € Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung monatlich bis zu 15 € monatlich bis zu 15 € 

Diabeteszuschlag für 
Pflegekinder und Heim-
kinder 
 

monatlich bis zu 41 € Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung monatlich bis zu 41 € monatlich bis zu 40 € 

Freizeitbereich 
 

Einzelfallentscheidung  
bei Befürwortung in An-

lehnung an das Bil-
dungspaket max. 15 € 

monatlich 
 

Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung  
bei Befürwortung max. 

25 € monatlich 
 

Einzelfallentscheidung 

Nachhilfeunterricht 
 

max. 2 Hauptfächer bis 
zu insgesamt 3 Schul-
stunden pro Woche (á 

45 Min.) 
10 € bis 20 € je  

Unterrichtsstunde 
 

Max. 10 € pro Stunde 
(für ½ Schuljahr) 

Einzelfallentscheidung max. 2 Hauptfächer bis 
zu insgesamt 3 Schul-
stunden pro Woche (á 

45 Min.) 
10 € bis 15 € 

Einzelfallentscheidung 
nach Zeit, Fach und 

Stundenanzahl mit ei-
nem Stundenhonorar  
von max.15,00 € auf 

Nachweis 

Ausbildungsmittel 
 

keine Beihilfe keine Beihilfe keine Beihilfe keine Beihilfe keine Beihilfe 

Erstausstattung mit Be-
rufsbekleidung 
 

Einzelfallentscheidung  
Erweiterung auf Bil-

dungsgänge in Vollzeit-
schulform 

 

Beihilfe in notwendiger 
Höhe, Einzelanschaf-
fung über 13 €, sofern 
nicht vom Arbeitgeber 

getragen 
  

Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung lt. Nachweis, soweit 
diese die bereits be-

rücksichtigten Aufwen-
dungen von 

 25 % des eigenen Ein-
kommens übersteigen 
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Art der Beihilfe /  
des Zuschusses 
 

Wartburgkreis  
ab 01.04.2020 

Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ab 

01.01.2011 
 

Landkreis Gotha ab 
01.01.2011 

Unstrut-Hainich-Kreis 
ab 01.03.2011 

Kreisfreie Stadt  
Eisenach ab 
01.06.2011 

Fahrzeuge Fahrrad inkl. Helm bis 
zu 155 €  

Festlegung der Anzahl 
von Zuschüssen für 

Fahrräder 
 

Mofa oder Moped inkl. 
Helm & Nierenschutz 

bis zu 410 € 
 

Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Kinderfahrrad 70 € 
Jugendfahrrad 100 € 

Erwerb eines Führer-
scheins 

Einzelfallentscheidung 
2/3 der tatsächlichen 

Kosten 
 

Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung Einzelfallentscheidung 

Barbetrag in Einrichtun-
gen 

Festsetzung durch Lan-
desjugendamt 

Festsetzung durch Lan-
desjugendamt 

Festsetzung durch Lan-
desjugendamt 

Festsetzung durch Lan-
desjugendamt 

 

Festsetzung durch Lan-
desjugendamt * 

Familienheimfahrten 12 Fahrten im Jahr, im 
Einzelfall auch mehr 
Festlegung für Bezie-
her von SGB II – Leis-

tungen zur Kostenüber-
nahme 

 

Einzelfallentscheidung Kosten trägt für eine 
Familienheimfahrt die 
Einrichtung, alle weite-

ren Fahrten das Ju-
gendamt  

12 Fahrten im Jahr, im 
Einzelfall auch mehr 

 

lt. Nachweis bzw. km-
Pauschale entspre-

chend dem Thüringer 
Reisekostengesetz, so-
weit nicht im Pflegesatz 

enthalten 

Erstmalige Einrichtung 
einer Pflegestelle 

Mobiliar und Haushalts-
wäsche bis zu 510 € 
Kinderwagen  bis zu 

160 € 
Kindersitz bis zu 80 € 

 

Mobiliar und Haushalts-
wäsche bis zu 500 € 
Kinderwagen  bis zu 

100 € 
Kindersitz bis zu 50 € 

 

insgesamt bis zu 450 € Mobiliar und Haushalts-
wäsche bis zu 400 € 
Kinderwagen bis zu 

100 € 
Kindersitz bis zu 50 € 

 

Mobiliar und Haushalts-
wäsche bis zu 500 € 
Kinderwagen bis zu 

100 € 
Kindersitz bis zu 60 € 
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Art der Beihilfe /  
des Zuschusses 
 

Wartburgkreis  
ab 01.04.2020 

Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen ab 

01.01.2011 
 

Landkreis Gotha ab 
01.01.2011 

Unstrut-Hainich-Kreis 
ab 01.03.2011 

Kreisfreie Stadt  
Eisenach ab 
01.06.2011 

Hilfe zur Verselbständi-
gung 

bis zu 1.025 € 
Sparvermögen 5.000 € 

 

bis zu 500 € 
 

bis zu 400 € 
 

bis zu 500 € 
Sparvermögen 2.600 € 

 

bis zu 700 € * 
Sparvermögen 2.300 € 

 

 
 
* Durch die Stadt Eisenach wird für junge Menschen, die im Rahmen der Jugendhilfe untergebracht sind und sich in einer Maßnahme der Berufsvorbereitung, in 
Ausbildung, in einem Arbeitsverhältnis befinden oder nach 9 Jahren Schulbildung an einer weiteren schulischen Bildungsmaßnahme teilnehmen, eine Eigenbe-
darfspauschale in Höhe von 38% des Regelsatzes des Haushaltsvorstands gem. § 28 SGB XII, gerundet auf den vollen Euro, gewährt. Diese umfasst den Bar-
betrag, das Bekleidungsgeld, einen Sparbetrag zur Verselbstständigung und die Medikamentenzuzahlung ab Volljährigkeit und die nach nicht verschreibungs-
pflichtigen Medikamente. 


